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PINHEIRINHO AG
RÜCKKAUF EIGENER AKTIEN ZUM ZWECK 

DER VERNICHTUNG UND KAPITALHERABSETZUNG
ANTEILIGE RÜCKGABE DES TREUGUTES

Die Pinheirinho AG, Zug, beabsichtigt, eigene Aktien zu einem gesamten Nennwert von
höchstens 25% des Aktienkapitals zum Zweck der Vernichtung und Kapitalherabsetzung
zurückzukaufen. Der Verwaltungsrat wird innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der
Angebotsfrist eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen und beantragen, das
Aktienkapital der Gesellschaft um die Anzahl der innerhalb der Angebotsfrist angedienten
Aktien herabzusetzen.
Rückkaufspreis der Aktien der Pinheirinho AG
Der Rückkauf erfolgt zum Nominalwert von CHF 100.– pro Inhaberaktie.
Rückgabe des Treugutes
Mit der Annahme des Angebotes kündigt der andienende Aktionär gleichzeitig das Treuhand-
verhältnis mit der Gesellschaft, und die Gesellschaft akzeptiert diese Kündigung unter den
nachstehenden Bedingungen. 
Der auf einen Millionstel-Anteil am Treugut entfallende Wert am für die Aktionäre treuhän-
derisch gehaltenen Vermögen wurde wie auf der ordentlichen Generalversammlung der
Pinheirinho AG vom 9.8.2007 erläutert auf € 20.70 festgelegt. Während der Angebotsfrist lie-
gen die Unterlagen, die über diesen Wert Aufschluss geben, bei der Feba Bau AG, Etzelstr.
17 in 8832 Wollerau, zur Einsicht auf. Mit der Annahme des Angebotes erklärt sich der andie-
nende Aktionär mit diesem von der Gesellschaft festgesetzten anteiligen Wert des Treuguts
ausdrücklich und unwiderruflich einverstanden.
Rücknahmewerte zur Berechnung des jeweiligen Rücknahmepreises:  
Pro Aktie der Pinheirinho AG : CHF 100.—
Pro Miteigentumsurkunde zu 919/1 000 000stel : € 20.70 x 919 : € 19 023.30
Pro Miteigentumsurkunde zu 400/1 000 000stel : € 20.70 x 400 : € 8 280.—
Pro Miteigentumsurkunde zu 265/1 000 000stel : € 20.70 x 265 : € 5 485.50
Pro Miteigentumsurkunde zu 86/1 000 000stel : € 20.70 x 86 : € 1 780.20
Angebotsfrist
Das Angebot ist bis zum 28. September 2007, 17.00 Uhr, befristet und gilt bis zum Erreichen
von 25% des Aktienkapitales. 
Aufschiebende Bedingung
Das Angebot und die Akzeptanz der Kündigung des Treuhandverhältnisses sowie die damit
verbundene Rückgabe des Treugutes stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass die
ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft der Kapitalherabsetzung im bean-
tragten Umfang zustimmt. 
Auszahlung des Rückkaufpreises und Rückgabe des Treugutes
Die Auszahlung des Rückkaufspreises der Aktien und des anteiligen Treuguts erfolgt innerhalb
von zehn Bankwerktagen nach der Genehmigung der beantragten Kapitalherabsetzung durch
die ausserordentliche Generalversammlung auf das vom jeweiligen Verkäufer bezeichnete
Bankkonto oder auf Wunsch per Scheck.
Annahme- und Zahlstelle/Depot
Feba Bau AG, Etzelstrasse 17, Postfach 265, CH-8832 Wollerau.
Annahme des Angebotes
Aktionäre, welche das Angebot annehmen und das Treuhandverhältnis mit der Gesellschaft
kündigen wollen, müssen ein entsprechendes Formular bei der Feba Bau AG anfordern und
ausgefüllt zusammen mit den zum Verkauf angedienten Aktien und den Miteigentums-
urkunden vor Ablauf der Angebotsfrist in das von der Gesellschaft bezeichnete Depot
einliefern. Sollte die ausserordentliche Generalversammlung der Kapitalherabsetzung nicht
zustimmen, werden die angedienten Titel und die Miteigentumsurkunden den Aktionären
umgehend zurückerstattet. 
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Dieses Angebot untersteht Schweizer Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zug.

Zug, den 24. August 2007
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